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Deutscher 
Caritasverband e.V.   

BK 2/2024  
 
Beschluss  
der Bundeskommission 
am 20. Juni 2024 in Köln 
 

 

 

Änderung in Anlage 7 zu den AVR   
 
 

A. 
 

Beschlusstext: 
 
 

I. Der § 2 Abs. 3 des Abschnitts H des Teil II. der Anlage 7 zu den AVR wird wie folgt 
ergänzt: 
 
In § 2 Abs. 3 Abschnitt H Teil II. der Anlage 7 zu den AVR wird mit Wirkung vom 1. 
Juli 2024 das Wort „Wohnzulage“ durch die Worte „Wohn- und Werkstattzulage“ er-
setzt.  
 
Der so ergänzte § 2 Abs. 3 Abschnitt H Teil II. der Anlage 7 zu den AVR lautet: 
 
„(3) Auszubildende im Erziehungsdienst erhalten eine Wohn- und Werkstattzulage in 
derselben Höhe, wie sie in Abschnitt VIIa der Anlage 1 angegeben ist, unter den dort 
genannten Bedingungen.“  

 
 

II. Inkrafttreten  
 
Die Änderung tritt zum 1. Juli 2024 in Kraft.  
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B. 
 

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 
 
 
Nach der bisherigen Regelung erhalten Auszubildende im Erziehungsdienst bei Vorliegen der 
Voraussetzungen die Wohnzulage gemäß Abschnitt VIIa Absatz a der Anlage 1 zu den AVR.  
 
Hingegen haben nach der alten Regelung Auszubildende im Erziehungsdienst, die in Ausbil-
dungs- oder Berufsbildungsstätten oder Berufsförderungswerkstätten oder in Werkstätten für be-
hinderte Menschen tätig sind, keinen Anspruch auf die Werkstattzulage nach Abschnitt VIIa Ab-
satz b der Anlage 1 zu den AVR.  
 
Mit der Ergänzung des § 2 Abs. 3 Abschnitt H Teil II. der Anlage 7 zu den AVR erhalten ab dem 
1. Juli 2024 nun Auszubildende im Erziehungsdienst, die in Ausbildungs- oder Berufsbildungs-
stätten oder Berufsförderungswerkstätten oder in Werkstätten für behinderte Menschen tätig 
sind, die Werkstattzulage (bei Vorliegen der Voraussetzungen). 
 
 

C. 
 

Beschlusskompetenz 
 
Die Regelung ist eine Rechtsnorm über den Inhalt des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 
1 AK-Ordnung. Es handelt sich nicht um eine reine Festlegung der Höhe der Vergütungsbestand-
teile, des Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs im 
Sinne des § 13 Abs. 3 Satz 1 AK-Ordnung. 
 
 

* * * 
 
Köln, 20. Juni 2024 
 
 
 
 
gez. Matthias Mitzscherlich 
Vorsitzender der Arbeitsrechtlichen Kommission 


